
 
 
Kriterien Gebäudeplakette „Ausgezeichnet gebaut in NÖ“    
 

                                                        
1 Der Punkt für Wärmepumpenanlagen gilt als erfüllt, wenn eine Typenprüfung und das Qualitätsgütesiegel EHPA vorliegt. 
Nach Möglichkeit sind diese mit einer Photovoltaik- oder Solaranlage zu kombinieren. 
Nachfolgende Anlagen können gefordert werden: 

o Wärmepumpen mit Direktverdampfung (COP ≥ 3,5 im Prüfpunkt E4/W35) 
o Sole/Wasserwärmepumpen (COP von ≥ 3,5 im Prüfpunkt B0/W35) 
o Wasser/Wasserwärmepumpen (COP von ≥ 3,5 im Prüfpunkt W10/W35) 
o Luft/Wasserwärmepumpen (COP von ≥ 3,5 im Prüfpunkt A2/W35) 

 
2 Ökoindikator 3 der thermischen Gebäudehülle: Die ÖKO-Kennzahl wird im Zuge der Energiekennzahlermittlung berechnet. 
Das Ergebnis ist eine Zahl zwischen 0 und 100. Je niedriger dieser Wert, desto geringer ist die ökologische Belastung durch die 
Gebäudehülle. 
 
3 Zentrumszone und Bauland Kerngebiet sind gemäß NÖ Raumordnungsgesetz im Flächenwidmungsplan ausgewiesen und 
damit der Gemeinde bekannt. 

 Neubau Sanierung 

Gebäudehülle • EKZ ≤ 30 kWh/m²a • EKZ ≤ 100 kWh/m²a 

Heizung 

(mindestens 

einer der 

Punkte muss 

erfüllt sein) 

• Pellets-, Stückholz oder 

Hackschnitzelheizung 

• Anschluss Fernwärme 

• Wärmepumpe1 

• Passivhaus EKZ  ≤ 10 

kWh/m²a 

• Pellets- oder Hackschnitzel-

zentralheizung 

• Stückholz mit Pufferspeicher 

• Anschluss Fernwärme 

• Wärmepumpe mit Nieder-

temperaturheizung (bei 

Luftwärmepumpe  EKZ

≤ 70kWh/m2a erforderlich) 

Nachhaltigkeit 

(mindestens 3 

der Punkte 

müssen erfüllt 

sein) 

• ÖKO-Kennzahl2 ≤ 30 

(ökologische Baustoffe) 

• Wohnnutzfläche ≤ 150 m²  

• Zentrumszone oder 

Bauland Kerngebiet3 

• Fußläufiger Anschluss an 

den öffentlichen Verkehr 

• Solarenergienutzung (PV- 

oder thermische 

Solaranlage) 

• Sanierung/Nachnutzung eines 

bestehenden Gebäudes  

(im Bauland) 




